
 Hafen Braunsbedra 

Antrag Nutzung Slipanlage Braunsbedra  

Hiermit beantrage ich die Nutzung der Slipanlage am Hafen in Braunsbedra. Mir ist bekannt, 

dass ich die Slipanlage auf eigene Gefahr benutze und keine Haftungsansprüche an die 

Hasse-GmbH stelle. 

 

Name:………………………………………………………………..………       Vorname:……………………………………………………………………………..……… 

 

PLZ/Wohnort: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

 

Straße/Hausnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefonnummer:  ………………………………………………………………  E-Mail: ……………………………………………………………………………….. 

 

Größe Boot: …………………………………………    Motordaten: ……………………………  Leistung: …………………………………………… 

                        (Länge x Breite in Meter)                                              (Benzin/Elektro)                                (Leistung in KW/PS/Watt) 

 

KFZ-Kennzeichen PKW u. Trailer: ……………………………………………………………     ………………………………………………………………. 

                                                                                       (PKW)                                                                  (Trailer) 
 
 

Zeitraum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                         (Beginn und Ende des Nutzungszeitraumes) 
 

        Ich stimme einer automatischen jährlichen Verlängerung zu. Ich kann jederzeit diese Verlängerung ohne     
Nennung von Gründen beenden. Eine Information an die Hasse GmbH genügt! 

 

Die Gebühren werden dem Nutzer in Rechnung gestellt oder bar beglichen. Die Slipanlage kann beliebig im genannten 
Zeitraum benutzt werden.  
Der Platz unmittelbar links neben der Slipanlage ist dem 1. Segelsportverein Geiseltal e.V. zur Nutzung als Vereinsgelände 
vorbehalten und kann nicht als Ablageplatz genutzt werden. 
Im Preis inbegriffen ist die Nutzung der Slipanlage, das Abstellen des PKW/Trailer auf dem zugewiesenen Abstellplatz und 
die Nutzung der Sanitäreinrichtungen am Hafenkontor zu den entsprechenden Öffnungszeiten. 

Die Hafenordnung und die Allgemeinverfügung zur Regelung des Gemeingebrauchs auf dem Geiseltalsee (Bootslänge max. 
10 Meter, maximale Motorleistung 20 PS, 4 Takt,  und max. Geschwindigkeit 10 km/h) sind mir bekannt. Bitte beachten Sie, 
dass Wasserfahrzeuge gemäß § 14 LSchiffHVO kennzeichnungspflichtig ist. Das Abstellen des PKWs und des Trailers erfolgt 
nur links neben der Slipanlage (Blickrichtung zum See-links). Die Slipanlage ist immer von Fahrzeugen freizuhalten. 
Feuerwehr und Rettungskräfte haben in jedem Fall den Vorrang, bei Einsätzen ist unverzüglich die Slipanlage zu beräumen. 
Einen Anspruch für einen PKW/Trailer Abstellplatz aus einer Genehmigung kann  bei Platzmangel   jedoch  nicht  abgeleitet 
werden. Alle Abstellplätze sind kostenpflichtig und sind im Preis inbegriffen. 
 

 

…………………………………….-……………….den  ……………………………..2023                          ……………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                 Unterschrift des Antragstellers 
Ihre Hasse-GmbH 


